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An die 
Baurechtsverwaltung Region Vorderland 
Hummelbergstraße 9 
6832 SULZ 

 
 
 

Betrifft: Bauanzeige gemäß § 32 Baugesetz für die Errichtung eines Schwimmbeckens 
 
Unter Hinweis auf die beiliegenden Unterlagen ersuche(n) ich (wir) um Erteilung der 
 

baubehördlichen FREIGABE 
 
für die Errichtung eines Schwimmbeckens mit einem Grundflächenausmaß von …… x …… m und einer 

Tiefe von max. …… m auf der Liegenschaft mit der Gst-Nr ........................., KG …………………. 

 

Als Sicherung gegen Absturz wird um das Grundstück eine Einfriedung (oder eine entsprechende 

Bepflanzung) errichtet. Des Weiteren wird eine kindersichere Abdeckung am Schwimmbecken 

angebracht. 

Beim Schwimmbecken werden die Abwässer der Wasseraufbereitung (z.B. Filterrückspülwässer) bzw. 

die bei der Reinigung des Schwimmbeckens mittels Chemikalien (z.B. Waschmittel) anfallenden 

Abwässer in die Ortskanalisation eingeleitet. Die Installationen werden darauf abgestimmt. Die 

Beckenbadewässer (Beckenentleerung) werden auf der Bauliegenschaft versickert. Sollten die 

Beckenwässer mit Chlor versetzt werden, so wird eine Versickerung erst durchgeführt, wenn im 

Wasser kein aktives Chlor mehr nachweisbar ist (gemäß dem beiliegenden Merkblatt des 

Umweltinstitutes des Landes Vorarlberg und des Landeswasserbauamtes Bregenz vom 5. November 

1998). 

Gleichzeitig bestätigen wir hiermit die Einhaltung sämtlicher weiterer bau- und raum- 

planungsrechtlichen Vorschriften wie Baugesetztes, Bautechnikverordnung, etc. 

 
Nachweis des Eigentums oder Baurechtes am Baugrundstück: 
 

 Das gegenständliche Baugrundstück ist mein (unser) Eigentum. (lt. Grundbuchsauszug) 

 Das gegenständliche Grundstück ist nicht mein (unser) alleiniges Eigentum. 

Der (Die) (Mit)Eigentümer(in) ist (sind) mit der Bauführung 
einverstanden. Zur Bestätigung nachstehende 
Unterschrift(en): 

……………………………………………………………………………………… 

Diesem Ansuchen ist beigeschlossen: 
 Baupläne und Baubeschreibung in dreifacher Ausfertigung nach § 7 der 

Baueingabeverordnung mit Unterfertigung durch den Planverfasser 

 Nachweis einer rechtlich gesicherten Verbindung des Baugrundstückes 
mit einer öffentlichen Verkehrsfläche gemäß § 4 Abs. 2 BauG 

 weitere Nachweise: 

……………………………………………………………………………………… 

 



 
 
 
 

@ 
ÖSTERREICHISCHER WASSER- UND 

ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND 
 

ÖWAV-Merkblatt 
 

Private Hallen- und Freischwimmbecken 
Ableitung von Spül-, Reinigungs- und Beckenwasser 

(Stand: April 2008) 
 

Aufbereitete Badewässer sowie bäderspezifische Spül- und Abwässer 
enthalten bestimmungs- gemäß Desinfektionsmittel und/oder Biozide 
und Aufbereitungshilfsmittel. Bei der Ableitung dieser Wässer sind 
grundsätzlich folgende rechtliche Vorgaben und folgender Stand der 
Abwassertechnik zu beachten: 

 
1. Rechtsgrundlagen 

 
• Wasserrechtsgesetz (WRG) 1959 idgF, insbesondere § 32 und § 32a Abs. 1 lit a 

und b 
• AEV Wasseraufbereitung (BGBI 1995/892) 
• Grundwasserschutzverordnung (BGBl 11 2000/398) 
• Bau-/Kanalisationsgesetze der Länder. 

 
2. Empfehlung einer rechtskonformen sowie erfahrungsgemäß auch praktikablen 

Ableitung einzelner  bäderspezifischerWasser-/Abwasserarten 

 
Hinweis: Diese Empfehlung bezieht sich auf konventionell, d. h. mit 
handelsüblichen Aktivchlor- präparaten aufbereitete Badewässer. Eine 
sinngemäße Anwendung auf mit Aktivsauerstoff beha n - delte Badewässer 
wird empfohlen, da solche Wässer auch als chemikalienhalti g (z. B. Su lfate 
aus Persauerstoffverbindungen) einzusut fen sind. 

 
• Spül - und Reinigungswässer (inklusive der Fllterrückspülwässer), d. 

h. alle Abwässer der chemisch-physikalischen 
Badewasseraufbereitung, gelten als häusliche/haushaltsähnliche Ab- 
wässer und sind im Regelfall entsprechend den rechtlichen 
Bestimmungen in einen Mischwas- ser- oder Schmutzwasserkanal 
(allenfalls in die Kleinkläranlage vor Ort) abzuleiten. 
Hinweis: Im Falle der Einleitung in die eigene Kleinkläranlage ist 
darauf zu achten, dass die bescheidkonforme Reinigungsleistung der 
Anlage durch die in Spül- und Reinigungswässern un- vermeidlich 
enthaltenen Chemikalien nicht beeinträchtigt wird. Eine vorangehende 
Rücksprache beim Lieferanten/Hersteller der Kleinkläranlage ist 
zwingend erforderlich. 

 
• Beckenwässer mit Aktivchlorgehalten unter 0,05 mg/1 können 

außerhalb besonders geschützter Bereiche (Grundwasserschutz- und 
Schongebiete) bewilligungsfrei 

 
- auf eigenem Grund und Boden flächig (über eine geschlossene Grünvegetation) 

versickert, 
- ohne Errichtung von Einbauten in ein Gewässer sowie/oder 
- in eine Regenwasserkanalisation 

 
eingeleitet werden. Diese Ableitungen können unter den gegebenen 
Randbedingungen derzeit aus fachlicher Sicht als lediglich geringfügige 
Einwirkungen und damit bewilligungsfrei eingestuft werden. 



 
 

 
 
 

Ort, Datum      Unterschrift(en) Antragsteller(in) 
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